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l. Vorbemerkung

Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich auf die Beantwortung der Fragen der Mitglieder des
Gesundheitsausschusses und wurde in Abstimmung mit dem Vorstand des Landesverbandes Thü-.
ringen im BDI erarbeitet.

II. Fragen

1. Halten Sie verbindliche Personalvorgaben für ein hinreichend sensitives und zielführen"
des Instrument der Landeskrankenhausplanung? Welche anderen Steuerungsinstru-
mente halten Sie für sinnvoll?

Bisher liegen nur wenige Erfahrungen über die Anwendung konkreter Qualitätskriterien in der Lan-
deskrankenhausplanung vor. Anders als in der ambulanten medizinischen Versorgung werden in
den gesetzlichen Regelungen zur Landeskrankenhausplanung bisher selten Strukturqualitäten wie
Personaiuntergrenzen als Voraussetzung definiert.

Aus Sicht des BDI sind die derzeit fixen Qualitätsvorgaben - diese beinhalten Sfrukturqualitat, Pro-
zessquaiität und Ergebnisqualität - kein geeignetes Instrument für die Landeskrankenhausplanung.
Daher begrüßt der BD! es, dass die sogenannten Pian-QI des Gemeinsamen Bundesausschusses
nicht automatisch im Rahmen der Krankenhausplanung in Thüringen angewandt werden. Für eine
bedarfsgerechte stationäre Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Thüringen trägt die Landes-
regierung die Verantwortung und muss letztendlich die Frage beantworten, wie viele Krankenhäuser
mit welchem Leistungsspektrum und weicher Qualität zur Verfügung gestellt und finanziert werden
sollen. Als Planungsinstrument sind diese Personalvorgaben ungeeignet.

Im Rahmen derQuaiitätssicherung einer hochwertigen Patientenversorgung halten wir Personalvor-
gaben für zwingend notwendig, Mindestvorgaben - sofern diese auch eingehalten werden - schüt"
zen nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern tragen ebenso dazu bei, die ArbeEtsbedingungen
für Ärztinnen und Ärzte zu verbessern.

Aus Sicht des BDI ist es zudem besonders wichtig, dass Gegenstand der Planungen und der Vor-
haltung von Ärztinnen und Ärzten in den Krankenhausabteilungen auch die medizinische Weiterbil-
düng von angehenden Fachärzten ist. Diese kann nur gewährleistet werden, wenn genügend Fach-
ärztinnen und -ärzte in den Krankenhausabteilungen vorhanden sind und vom Klinikträger zur Wei-
terbiidung eingesetzt werden.

2. Konnten durch die „Facharztquote" mehr Mediziner für Thüringen gewönnen werden?

Die ÄrztestatistEk der Landesärztekammer Thüringen zeigt keine signifikante Veränderung der Arzt-
zahlen im stationären Bereich seit 2016. Die Zahl öerÄrztinnen und Ärzte ist von 5263 im Jahr
2016 auf 5301 im Jahr 2019 nur marginal angestiegen. Ein kausaler Zusammenhang lässtsich
ohne eine direkte Befragung der Arztinnen und Arzte nicht herstellen,

Aus Sicht des BDI erfüllt die Facharztquote auch nicht den Zweck, Ärztinnen und Ärzte für eine Tä-
tigkeit im stationären Versorgungsbereich zu gewinnen. Vielmehr handelt es sich um eine Mindest-
vorgäbe zur Sichersteilung einer quaUtativ hochwertigen Patientenversorgung.

Dennoch ist es aus Sicht des BDI unbestritten, dass attraktive Arbeitsbedingungen ein maßgebli"
eher Faktor für die Personalgewinnung sind. Auch im ärztlichen Dienst hat die Arbeitsverdichtung
massiv zugenommen. Wie zu Frage 1 bereits gesagt, schützen Mindestvorgaben - sofern diese
auch eingehalten werden -nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern können ebenso dazu
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beitragen, die Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte zy verbessern und somit die Attraktivitat
des stationären Versorgungsbereiches in Thüringen insgesamt zu erhöhen. Dazu trägt insbeson-
dere die Qualität der stationären Weiterbildung bei, die für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung ein
wichtiges Kriterium der Standortwahl darstellt.

3. Halten Sie die „Facharztquoten" in jedem medizinischen Fachbereich für angemessen?
Bevorzugen Sie eine pauschale „Facharztquote" oder eine „Facharztquote" unter Nicht"
berücksichtigung der von der CDU benannten Fachbereiche?

Grundsätzlich hält der BDI eine einheitliche Facharztquote für jeden medizinischen Fachbereich
und insbesondere für die Innere Medizin - für angemessen und notwendig. Im Rahmen des Be-
handlungsvertrages und der Sorgfaltspfllcht gegenüber dem Patienten muss eine Versorgung rund
um die Uhr gesichert werden. Dies geht nur mit einer angemessenen Anzahl von Ärztinnen und
Ärzten und Fachärztinnen und Fachärzten., Eine Unterschreitung belastet die tätigen Ärzte und ge-
fährdet damit letztendlich auch den Patienten.

Bereits jetzt lässt die Thüringer Qualitätssicherungsverordnung (ThürQSVO) auf Antrag Ausnahmen
und Unterschreitungen zu. Das ist besonders in Fällen von höherer Gewalt (z.B. Krankheit) notwen-
dig. Ausnahmen sollten grundsätzlich nur eine Übergangsiösung darstellen und können nicht unbe-
fristet fortgeschrieben werden. Dies gi!t es im Rahmen einer seriösen und bedarfsgerechten Kran-
kenhauspianung umzusetzen.

4. Wie stehen Sie zu einer Beteiligung des KranRenhauspfanungsausschusses bei Anderun-
gen der Qualitäts- und Strukturanforderungen entsprechend des Anderungsantrages der
CDU-Fraktion (Vorlage 7/1175) für § 4 Abs. 4?

Aus Sicht des BDf müssen Qualitätsvorgaben immer am Patientenwohl orientiert sein und dürfen
nie für wirtschaftliche Interessen missbraucht werden. Der Beteiligung des Krankenhausplanungs-
ausschusses bei Änderungen der Quaiitäts- und Strukturanforderungen steht der BDI positiv gegen-
über, sofern dies gewährleistet ist. Beachtung muss dabei auch finden, dass die Implementierung
von Qualitätsanfprderungen nicht gänzlich durch die Debatte und die Entscheidungen des Landes-
krankenhauspianungsausschusses blockiert werden kann.

5. Weichen Wert messen Sie der Digitalisierung und Vernetzung der Gesundheitsinfrastruk-
für bei und halten Sie entsprechende Fördermittel wie unter Nummer 2 des Anderungsan-
träges der CDU-Fraktion (Vorlage 7/1175) für sinnvoll?

Der BDI sieht enormes Potential, durch die Digitalisierung und Vernetzung der Gesundheitsinfra"
Struktur die Patientenversorgung in Deutschland nachhaltig zu verbessern und Bürokratie abzu-
bauen. Das giit sowohl für die Arzt-Patienten-Kommunikation, als auch für den barrierefreien sekto-
rübergreifenden Austausch von Ärztinnen und Ärzten untereinander. Die Digitalisierung der Kran-
Renhäuser ist dafür eine notwendige Bedingung und muss im Rahmen der tnvestttionsfinanzierung
des Freistaates Thüringen nach § 10 ThürKHG grundsätzlich gefördert werden. Eine Benennung
der ZweckmEttel der Förderung für Krankenhäuser über das Krankenhausgesetz erachten wir daher
als nicht erforderlich.

Der BD l fordert die Landesregierung mit Nachdruck auf, ihren Investitionsverpflichlungen in vollem
Umfang nachzukommen. Das gilt besonders vor dem Hintergrund des Krankenhauszukunftsgeset-
zes (KHZG), mit dem der Bund Fördermittel In Höhe von 3 Milliarden Euro bereitstellt, um die Digi-
talisierung und moderne Ausstattung der Krankenhäuser zu fördern. Fördermittel des Bundes dür-
fen nicht dazu führen, dass seitens der landesregierung zusätzlich notwendige IVIjttel eingespart
und Investitionsverpflichtungen nicht eingehalten werden.
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